
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Korzilius GmbH 
 
§ 1 Geltungsbereich unserer Geschäftsbedingungen 
Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern. Entgegenstehende oder von 
unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die 
vertraglichen Leistungen erbringen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte mit dem Kunden.  
 
§ 2 Angebote 
Unser Angebot ist freibleibend bis zum Zugang unserer Auftragsbestätigung. Bei offensichtlichen Irrtümern, 
Schreib- und Rechenfehlern in unseren Angeboten bzw. Auftragsbestätigungen, sonstigen Unterlagen, 
Zeichnungen und Plänen, liegt kein wirksames Angebot vor bzw. kommt kein wirksamer Vertrag zustande. Für die 
Ermittlung des Quadratmeterbedarfs in unseren Angeboten beziehen wir grundsätzlich die für das Rastermaß 
vorgesehene Fugenbreite mit ein.  
 
§ 3 Leistungsgegenstand 
Änderungen des Leistungsgegenstandes bleiben vorbehalten, sofern der Leistungsgegenstand gegenüber dem 
Ausstellungs- oder Prospektobjekt hinsichtlich der Form, der Farbe und/oder den Maßen abweicht, sofern diese 
Abweichungen in der Natur der verwendeten Materialien liegen und für den Kunden gemäß DIN EN 14411, ISO 
13006 zumutbar oder handelsüblich sind. Dies gilt insbesondere bei keramischen Erzeugnissen hinsichtlich von 
Farbabweichungen gegenüber Handmustern, Mustertafeln und Abbildungen, sowie Farbabweichungen innerhalb 
einer Nuance. Die Abweichungen gelten insbesondere dann als zumutbar, wenn diese bei der Verlegung Wert und 
Tauglichkeit des Belags nicht beeinträchtigen.  
 
§ 4 Leistungsfrist 
1. Die vorgesehene Leistungsfrist ist unverbindlich. Die Leistungsfrist beginnt erst nach Eingang aller für die  
Ausführung des Leistungsgegenstandes notwendigen Angaben, Bescheinigungen, Freistellungen usw. zu laufen. 
Gleiches gilt, wenn Mitwirkungshandlungen des Kunden erforderlich sind. Die Leistungsfrist ist mit dem Tag der  
Versendung der Lieferung durch uns gewahrt. Die Leistungsfrist verlängert sich beim Eintritt unvorhergesehener 
Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, z.B. Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung 
wesentlicher Materialien, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Leistungsgegenstandes von 
erheblichem Einfluss und nicht von uns zu vertreten sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten 
eintreten. Die Leistungsfrist verlängert sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die 
vorgezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits 
vorliegenden Verzuges entstehen.  
2. Teilleistungen sind innerhalb der von uns angegebenen Leistungsfristen zulässig, soweit sich Nachteile für den  
Gebrauch daraus nicht ergeben.  
3. Im Falle des Lieferverzuges kann der Kunde nach fruchtlos abgelaufener, angemessener Nachfrist vom  
Vertrag zurücktreten; im Falle der Unmöglichkeit unserer Leistung steht ihm dieses Recht auch ohne Nachfrist zu. 
Lieferverzug steht der Unmöglichkeit gleich, wenn die Lieferung länger als einen Monat nicht erfolgt. Ansprüche auf 
Schadensersatz (inklusive etwaiger Folgeschäden) sind unbeschadet des Absatzes 4 ausgeschlossen; gleiches gilt 
für Aufwendungsersatz. 
4. Der Anspruch des Kunden auf Ersatz des Verzögerungsschadens ist bei leichter Fahrlässigkeit unsererseits 
auf 10% des vereinbarten Kaufpreises beschränkt. 
5. Der unter Absatz 3 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der  
Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vereinbart ist, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen  
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen; er gilt ebenfalls nicht, 
sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden vereinbart ist, die auf einer 
vorsätzlichen oder einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen.  
Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine „Kardinalpflicht” verletzen, ist die Haftung nicht 
ausgeschlossen, sondern auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für den Fall des 
Aufwendungsersatzes gilt das Vorstehende entsprechend. 
6. Die Haftungsbegrenzungen aus Absatz 3 und 5 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart 
wurde; gleiches gilt dann, wenn der Kunde wegen des von uns zu vertretenden  Verzuges geltend machen kann, 
dass sein Interesse an der Vertragserfüllung weggefallen ist. 
7. Beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen und die wir trotz der  
nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten - gleich viel ob sie bei uns oder bei  
einem Unterlieferant eintreten (etwa höhere Gewalt z.B. Krieg und Naturkatastrophen, Verzögerung in der  
Anlieferung wesentlicher Rohstoffe) sind wir berechtigt, vom Liefervertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder 
die Lieferzeit um die Dauer des Hindernisses zu verlängern. Die gleichen Rechte stehen uns im Falle von Streik 



oder Aussperrungen bei uns oder unseren Vorlieferanten zu. Wir werden solche Umstände unseren Kunden 
unverzüglich mitteilen.  
 
§ 5 Zahlungsbedingungen 
1. Der Kaufpreis zuzüglich Mehrwertsteuer und ggf. anfallende Entgelte für Nebenleistungen sind innerhalb von 30 
Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Geht der Rechnungsbetrag innerhalb 10 Tagen bei uns ein, 
gewähren wir 2% Skonto. Der Skontoabzug entfällt, wenn noch weitere Forderungen aus mehr als 30 Tage alten  
Rechnungen bestehen oder wenn die Bezahlung mit Wechseln erfolgt ist. Der Kunde trägt etwaige Zölle sowie 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anfallende Steuern und Abgaben. Preise, die in einer anderen Währung 
als dem Euro angegeben sind, basieren auf dem Datum unseres Angebotes an der Frankfurter Devisenbörse 
amtlich notierten Mittelkurs des Euros zu der betreffenden Fremdwährung. Sollte sich dieser Kurs in der Zeit vom 
Datum des Angebots bis zum Eingang der Zahlung bei uns ändern, ändert sich der Preis entsprechend. Liegt ein 
Angebot von uns nicht vor, ist für den Kurs das Datum unserer Auftragsbestätigung maßgebend.  
2. Sind wir zur Geltendmachung von Schadensersatz wegen Nichterfüllung berechtigt, so beläuft sich diese auf 
20% des Kaufpreises einschließlich der Nebenentgelte vorbehaltlich eines von uns nachzuweisenden höheren 
Schadens. Der Kunde ist berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns kein oder ein wesentlich niedrigerer Nicht-
erfüllungsschaden entstanden ist.  
3. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Gleiches gilt hinsichtlich der Zurückbehaltungsrechte des Kunden.  
4. Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, bevor die Gewährleistungsansprüche des Kunden verjährt sind, so ist der  
Kunde nicht berechtigt, die Zahlung des gesamten Kaufpreises wegen des Mangels zu verweigern.  
5. Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Kunden aus der Geschäftsbeziehung mit uns zustehen, ist 
ausgeschlossen.  
6. Sind wir aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten verpflichtet, können wir die uns obliegende Leistung 
verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird. Bei einer wesentlichen Verschlechterung der Ver-
mögenslage sowie drohender Zahlungsunfähigkeit sind wir berechtigt, Lieferungen nur gegen Vorkasse 
auszuführen oder die Stellung einer geeigneten Sicherheit zu verlangen. Wird diese binnen einer angemessenen 
Frist nicht gestellt, so sind wir berechtigt, nach Ablauf dieser Frist Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen.  
7. Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, Verzug oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden 
zumindern geeignet sind, haben die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge. 
8. Zur Entgegennahme von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet. Gutschriften diesbezüglich gelten 
stets als vorbehaltlich der Einlösung (zahlungshalber, nicht an Erfüllung statt); sie erfolgen mit Wertstellung des 
Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Wechsel werden unter Belastung des uns bei der 
Weitergabe berechneten Diskonts, der Stempelsteuer und der Bankgebühren und gegebenenfalls Einzugsspesen 
angerechnet.  
9. Weitergehende vertragliche oder gesetzliche Ansprüche im Falle des Verzuges bleiben vorbehalten.  
 
§ 6 Preisänderungen 
1. Unsere Preise gelten „ab Werk Mogendorf“ zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer am Tag der Rechnungs- 
stellung. Im Preis eingeschlossen ist die normale Verpackung, Euro-Paletten sind eine Verpackung im o.g. Sinn.  
2. Preisänderungen im Rahmen eines Kaufvertrages sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und 
vereinbartem Liefertermin mehr als 6 Wochen liegen. Erhöhen sich innerhalb dieses Zeitraums die Löhne, die 
Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen 
entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Diese Kostensteigerungen werden wir dem Kunden auf 
Verlangen nachweisen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der 
allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.  
 
§ 7 Verpackung und Versand 
Der Versand erfolgt stets auf Gefahr und Kosten des Kunden. Bahnamtliche Gleisanschlussgebühren werden  
zusätzlich zur Fracht erhoben. Der Auftrag an das Transportunternehmen oder den Spediteur erfolgt im Namen und 
auf Kosten des Kunden. Wir haften für das Verschulden eigener Transportpersonen nur dann, wenn uns oder 
unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mangels besonderer Verein- 
barungen steht uns die Wahl der Versendungsart frei. Übernehmen wir nach zusätzlicher Vereinbarung die  
Kosten der Versendung des Leistungsgegenstandes, so geschieht der Versand dennoch auf Gefahr des Kunden.  
Das Vorstehende gilt entsprechend. Verpackungsmaterial wird im Rahmen der Verpackungsordnung (DSD,  
Interseroh, ...) von uns zurückgenommen. Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind beim Sammel- und 
Verwertungssystem INTERSEROH für Deutschland und beim Sammel- und Verwertungssystem EVA für Österreich 
entpflichtet. Diese werden unsere Verpackungen, soweit sie in Sammelbehältern bereitgestellt sind, von ihren 
Entsorgungsunternehmen abholen lassen. Die durch die Rücknahme und Verwertung entstehenden Kosten sind 
bereits von uns gezahlt! Lediglich die Bereitstellung von Containern ist von unseren Kunden selbst zu zahlen. 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an den Leistungsgegenständen bis zur vollständigen Bezahlung aller  



Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche  
Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen oder anerkannt ist.  
2. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsverkehr weiter zu verkaufen. Er tritt uns  
jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages einschließlich Mehrwertsteuer unserer 
Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, unabhängig  
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist 
aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  
3. Wird unsere Vorbehaltsware zu neuen beweglichen Sachen verarbeitet oder mit uns nicht gehörenden 
beweglichen Sachen vermischt oder verbunden, so geschieht dies in unserem Auftrag, der uns im Übrigen aber 
nicht verpflichtet. Gleichzeitig erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache zu den anderen vermischten oder verbundenen Gegenständen zur Zeit der Vermischung oder 
Verbindung. Für die durch die Vermischung oder Verbindung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für 
die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der 
Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.  
4. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der Leistungsgegenstände durch uns 
gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht die Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes Anwendung 
finden oder dies ausdrücklich durch uns schriftlich erklärt wird. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden sind wir 
berechtigt, die Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegenüber Dritten zu verlangen.  
5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als der 
Wert der zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigt.  
 
§ 9 Mängelgewährleistung, Haftung 
Für Mängel der Lieferung haften wir im Falle der ordnungsgemäßen Erfüllung der Untersuchungs- und  
Rügepflichten aus § 377 HGB durch den Kunden wie folgt:  
1. Soweit ein Mangel der Sache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur 
Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung). Voraussetzung dafür ist, dass es sich um einen 
nicht unerheblichen Mangel handelt.  Sollte einer der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder 
unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie zu  verweigern. Wir können die Nacherfüllung verweigern, solange 
der Kunde  seine Zahlungspflichten uns gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der 
Leistung  entspricht.  
2. Die Ansprüche auf Nacherfüllung, Schadensersatz und Verwendungsersatz verjähren bei Material erster Wahl 
und Sorte in 24 Monaten nach Ablieferung der Kaufsache. Wenn unser Kunde seinerseits nach einer Verarbeitung 
der von uns gelieferten Fliesen in einem Bauwerk Ansprüchen seines Kunden zu Recht ausgesetzt ist, beträgt die  
Verjährungsfrist 60 Monate. Nichtkeramische Komponenten unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung. Wir  
übernehmen keinerlei Gewährleistung für offensichtliche und erkennbare Mängel. Dies gilt insbesondere für Farb-
abweichungen, die vor dem Einbau der Fliesen wahrnehmbar sind. Insbesondere gilt dies für Waren zweiter oder  
nachfolgender Sortierungen.  
3. Es liegt kein Sachmangel vor, wenn wir dem Kunden eine zu geringe Menge oder eine höherwertige Ware 
liefern. Im Fall einer zu geringen Mengenlieferung besteht lediglich ein Anspruch auf Nachlieferung der fehlenden 
Menge. Zu der Beschaffenheit der Kaufsache zählen keine Eigenschaften, die der Kunde nach unseren öffentlichen 
Äußerungen oder den Äußerungen unserer Gehilfen, insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung 
über bestimmte Eigenschaften der Sache, erwarten kann.  
4. Wir übernehmen Gewährleistung für Ware nur dann, wenn diese nicht offensichtlich mangelhaft war und nur, 
wenn es sich um Ware der 1. Sortierung handelt, wenn diese ordnungsgemäß verarbeitet wurde und auch dem  
Anwendungszweck entspricht.  
5. Glasurrisse (Krakelee) sind bei Kunst- oder Dekorglasuren kein Sachmangel. 
6. Für Mängel durch nachträgliche Produktveränderungen, wie z.B. durch erneuten Brand, übernehmen wir keine 
Gewährleistung.  
7. Unseren Gewährleistungen liegen die einschlägigen Richtlinien und DIN-Vorschriften mit den jeweils 
beschriebenen Merkmalen zu Grunde. Wir gewährleisten Frostbeständigkeit für Produkte, die der DIN-EN 14411 
Gruppen A II b und A I unterfallen. Für keramische Fliesen gemäß DIN-EN 14411 Gruppe B I b und B I a sichern 
wir zu, dass diese die Eigenschaften aufweisen, die sich aus der Prüfvorschrift ISO 1 0545 312 ergeben. Für 
andere Produkte kann Frostsicherheit nur angenommen werden, wenn wir dies ausdrücklich und schriftlich bestätigt 
haben.  
8. Soweit dies im Geschäftsgang üblich ist und wir Muster zur Verfügung stellen, gelten diese als Waren von 
mittlerer Art und Güte. Die nachfolgend auf Grund der Muster georderten Produkte können Abweichungen 
aufweisen. Dies stellt keinen Mangel dar. Es ist technisch nicht möglich, die tatsächlichen Farben und Formen 



unserer Produkte drucktechnisch exakt den Produktgegebenheiten wiederzugeben. Abweichungen in der Farbe, 
dem Farbspiel und der Oberflächenmusterung sind aus drucktechnischen Gründen nicht zu vermeiden. 
9. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitere Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem  
Rechtsgrunde (insbesondere Ansprüche aus Verletzung von vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, 
Aufwendungsersatz mit Ausnahme desjenigen nach § 439 Abs. 2 BGB, unerlaubter Handlung sowie sonstiger 
deliktischer Haftung), ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Schäden außerhalb der Kaufsache 
sowie für Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns; erfasst sind auch Ansprüche, die nicht aus der Mangel-
haftigkeit der Kaufsache resultieren. 
 
§ 10 Haftung für Nebenpflichten 
Wenn durch unser Verschulden der gelieferte Gegenstand vom Kunden infolge unterlassener oder fehlerhafter  
Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen 
vertraglichen Nebenpflichten (insbesondere Anleitung für Weiterverarbeitung des Liefergegenstandes) nicht 
vertragsgemäß verwendet werden kann oder Schäden entstehen, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche 
des Bestellers die Regelungen des § 9 entsprechend.  
 
§ 11 Rücktritt des Bestellers und sonstige Haftung unsererseits 
1. Die nachstehenden Regelungen gelten für Pflichtverletzungen außerhalb der Mängelhaftung und sollen das 
gesetzliche Rücktrittsrecht weder ausschließen noch beschränken. Ebenso sollen uns zustehende gesetzliche oder 
vertragliche Rechte und Ansprüche weder ausgeschlossen noch beschränkt werden. 
2. Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die gesamte Leistung endgültig unmöglich wird; dasselbe gilt  
bei Unvermögen. Der Kunde kann auch dann vom ganzen Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung 
gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach durch unser Vertretenmüssen 
unmöglich wird und er an der Teilleistung kein Interesse hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Kunde die 
Gegenleistung entsprechend mindern; das Rücktrittsrecht gilt nicht bei unerheblicher Pflichtverletzung. 
3. Liegt eine Leistungsverzögerung vor und gewährt der Kunde uns nach Verzugsbegründung eine angemessene  
Frist zur Leistung und wird diese Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Bei teilwei- 
sem Leistungsverzug gilt Absatz 1 und 2 entsprechend. Wird vor der Ablieferung vom Kunden in irgendeinem  
Punkt eine andere Ausführung des Liefergegenstandes gefordert, so wird der Lauf der Lieferfrist bis zum Tage der  
Verständigung über die Ausführung unterbrochen und gegebenenfalls um die für die anderweitige Ausführung  
erforderliche Zeit verlängert.  
4. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Kunde für den Umstand, der ihn zum Rücktritt berechtigt, allein oder 
weit überwiegend verantwortlich ist oder wenn der von uns zu vertretene Umstand im Zeitpunkt des Annahme- 
verzuges des Kunden eintritt. Im Falle der Unmöglichkeit behalten wir in den vorgenannten Fällen unseren 
Anspruch auf die Gegenleistung nach Maßgabe des § 326 Abs. 2 BGB.  
5. Weitere Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrunde (insbesondere Ansprüche aus Verschulden 
bei Vertragsschluss, Verletzung von vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, Aufwendungsersatz, unerlaubte 
Handlungen sowie sonstige deliktische Haftungen), sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche  
aus Schäden außerhalb der Kaufsache sowie für Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns; erfasst sind auch  
Ansprüche die nicht aus der Mangelhaftigkeit der Kaufsache resultieren. Dies gilt nicht, soweit die Schadens-
ursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhte. Dies gilt auch nicht, soweit es um Schäden aus einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder Gesundheit geht. Ebenso wenig wird die Haftung im Falle der Übernahme einer Garantie ausgeschlossen, 
soweit eine gerade davon umfasste Pflichtverletzung unsere Haftung auslöst. Sofern wir schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht oder „Kardinalpflicht“ verletzen, ist die Haftung nicht ausgeschlossen, sondern lediglich 
auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Ansprüche aus Zusicherung oder Garantien kann der 
Kunde nur geltend machen, falls seine behaupteten Ansprüche auf Angaben unsererseits beruhen, die von uns 
ausdrücklich als Zusicherung oder Garantie bezeichnet wurden. 
 
§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
1. Erfüllungsort für alle Leistungen ist unser Geschäftssitz. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten im Rahmen  
dieses Vertrages ist Koblenz.  
2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher  
Sachen, auch wenn der Kunde seinen Firmensitz im Ausland hat.  
 
§ 13 Sonstiges 
1. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Kunden aus dem mit uns geschlossenen Vertrag bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.  
2. Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon 
unberührt. 
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